
 

Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses 
gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 8 Absatz 1 
Verfahrensordnung: 
Entscheidung über die Gewährung der sekundären 
Datennutzung 

Vom 6. April 2022 

Der Unterausschuss Qualitätssicherung hat für den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) 
gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 8 Absatz 1 Verfahrensordnung (VerfO) in seiner Sitzung am 
6. April 2022 den Antrag von Herrn Prof. Dr. Andreas Markewitz des Deutschen 
Herzschrittmacher- und Defibrillator-Registers unter Berücksichtigung der Stellungnahme der 
beauftragten Stelle nach 8. Kapitel 1. Abschnitt § 7 Absatz 3 VerfO geprüft und stattgebend 
entschieden. Die gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 10 Absatz 2 VerfO zu veröffentlichenden 
Informationen sind den Anlagen 1 und 2 zu entnehmen. 

Zu diesem Beschluss ergeht ein Bescheid gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 8 Absatz 2 VerfO, der 
die Durchführung durch die jeweilige beauftragte Stelle gegenüber dem Antragsteller 
genehmigt. 

Dieser Beschluss wird auf den Internetseiten des G-BA unter www.g-ba.de veröffentlicht. 

 

Berlin, den 6. April 2022 

 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
Unterausschuss Qualitätssicherung 

gemäß § 91 SGB V 
Die Vorsitzende 

 

Maag 

http://www.g-ba.de/
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Pflichtangaben Antrag für sekundäre Datennutzung 
Antrag von Prof. Dr. med. Andreas Markewitz 

An
tr

ag
st

el
le
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Name, Vorname, Titel des 
Antragstellers oder der 
Antragstellerin 

Markewitz, Andreas, Prof. Dr. med., OTA a.D. 

Name der Institution oder 
Organisation (sofern mög-
lich) 

Deutsches Herzschrittmacher- und Defibrilla-
tor-Register 

Postleitzahl und Ort 56170 Bendorf 

E-Mail AndreasMarkewitz@gmx.de 

Titel und Kurzdarstellung des 
Projektes und der Fragestel-
lung (max. 2000 Zeichen) für 
die Veröffentlichung gemäß 
8. Kapitel § 10 VerfO 

Jahresbericht des Deutschen Herzschrittma-
cher- und Defibrillatorregisters, erscheint 
jährlich und beleuchtet Versorgungsaspekte 
bei der Therapie mit kardialen elektronischen 
Implantaten, die über die Ergebnisberichter-
stattung der QS hinausgehen. 

 

Anlage 1 zum Beschluss



Anlage 2 zum Beschluss
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